
 
 
 

Benutzungsordnung 
 
 
In der schönen Freizeitanlage Bachtalkeller der Gemeinde Sins heissen wir Sie herzlich willkommen.  
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und ein fröhliches Fest. 
 
 
Folgende Punkte sind einzuhalten 
 

 Im Bachtalkeller stehen Tische und Stühle für bis zu 100 Personen zur Verfügung. 
 

 Der Bachtalkeller ist mit einer Küche (Kühlschrank, Kochherd, Backofen, Geschirrspüler, Tellerwärmer) 
ausgestattet. Die Küche ist in einwandfreiem Zustand wieder zu übergeben. 

 

 Das Inventar wird bei der Abnahme kontrolliert. Wir bitten Sie, das Geschirr sauber abzuwaschen und 
abzutrocknen. Das Geschirr ist geordnet einzuräumen und nachzuzählen. Zudem sind die entstandenen 
Kosten für die Abnahme u. a. für das Auszählen und Sortieren des Geschirrs je nach Aufwand direkt an den 
Hauswart zu begleichen. 

 

 Der Bachtalkeller verfügt über eine hygienische Toilette. Die Toilette muss in tadellosem Zustand gereinigt 
und übergeben werden. 

 

 Putzmaterial befindet sich im Materialraum hinter dem Bachtalkeller (Küchenausgang). Handtücher, 
Gläsertücher und Reinigungslappen bringen Sie zur Ergänzung bitte selber mit. 

 

 Im Bachtalkeller befindet sich sowohl ein Cheminée als auch ein Aussengrill. Das Holz für die übliche 
Benutzung steht ebenfalls zur Verfügung. Das Innencheminée ist für das romantische Raumgefühl gedacht, 
nicht aber zu Heizzwecken. 

 

 Der Fussboden aus Keramikplatten ist nach der Benutzung zu wischen und sauber aufzuwaschen. 
 

 Es ist nicht gestattet, Nägel oder Schrauben einzuschlagen. Die Tischtücher dürfen nicht mit Reisnägeln 
befestigt werden. Vorsicht mit Kerzen, denn Wachstropfen sind nur schwer entfernbar. 

 

 Entfernen Sie sämtliche Dekorationen. Ebenso müssen Sie Ihre persönlichen Wegweiser und Ballons entlang 
der Strasse zum Bachtalkeller wieder wegnehmen. 

 

 Es ist verboten, im Freien vor dem Bachtalkeller eine Musikanlage zu installieren. Ab 22.00 Uhr darf 
ausserhalb des Lokals kein Lärm mehr verursacht werden (Musik, Gesang, Polonaise usw.). Es sind Fenster 
und Aussentüren zu schliessen. Bei Zuwiderhandlung kann der Hauswart das Lokal schliessen. 

 

 Für das Abfallgut (Kehricht, WC-Abfall, Dekorationsmaterial) können vom Hauswart gebührenpflichtige 
Kehrichtsäcke der Gemeinde Sins gekauft werden und gefüllt hinter dem Küchenausgang deponiert werden. 
Ansonsten müsste das Abfallgut mit nach Hause genommen werden. 

 

 Die Benutzer sind verpflichtet, den Bachtalkeller und die Umgebung in sauberem Zustand zu verlassen. Sollte 
sich Ihre Endreinigung nicht zufrieden stellend erweisen, wird der spezielle Aufwand nachverlangt. 

 

 Für angerichtete Schäden am Gebäude, an der Umgebung oder am Mobiliar haften Sie als Benutzer. Bei 
fehlendem Inventar wird der Ersatzpreis gemäss Liste verlangt. 

 



 Die Benutzungskosten werden vom Gemeinderat festgelegt. 
 

 Die Zahlung des Depots von CHF 100.00 hat bei der Schlüsselübergabe direkt an den Hauswart bar zu 
erfolgen. Nach der Schlüsselübergabe wird das Depot zurückerstattet. Allfällige Defekte von Geschirr und 
Mobiliar werden mit dem Depot verrechnet.  

 

 Alle Autos von Besuchern des Bachtalkellers, ausgenommen Zubringerdienst, sind auf dem Parkplatz Bachtal 
abzustellen. Auf dem Areal der Bachtalmühle darf kein Auto parkiert werden, ebenso auf dem 
Durchgangsweg zur Sportanlage Letten. 

 

 Werden Falschangaben gemacht, kann der Mietvertrag als ungültig erklärt werden. 
 
 
Checkliste vor dem Verlassen des Bachtalkellers 
 

 Stühle in 12er-Stapeln, Tische in 10er-Stapeln im Gewölbekeller versorgen. 
 

 Feuer in Cheminée auslöschen. Asche und Grillrost liegen lassen. 
 

 Heizung in der Toilette ausschalten. 
 

 Warmluftventilator beim WC-Eingang links oben ausschalten. 
 

 Aussentüre bei der Küche abschliessen. 
 

 Innen und aussen Licht löschen. Alle Schalter auf "aus" stellen. Aussenbeleuchtung ausschalten. 
 

 Türe beim Haupteingang abschliessen. Türfalle muss senkrecht stehen. 
 


